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Gremium  Zuständigkeit Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss Entscheidung 01.12.2011 

 
 

Geschäftsordnung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Vorpommern-Rügen 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Vorpommern-Rügen beschließt die beiliegende 
Geschäftsordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimmen, den 21.11.2011 

 
 
 

gez. Ralf Drescher 
-Landrat- 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 

Organisationseinheit:  

FD Jugend  
Vorlagen  Nr.: 

BV/1/0024 

Status: öffentlich 



BV/1/0024  Seite: 2 von 2 

 

 

Begründung: 

 

Der Jugendhilfeausschuss gibt sich eine eigene Geschäftsordnung. Sie dient einem einheitlichen 

und vereinfachten Verfahrensablauf für die Vorbereitung und Durchführung seiner Sitzungen. 
Ergänzend sind die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung des Kreistages heranzuziehen. 

 
 

Anlage: 

 

• Geschäftsordnung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Vorpommern-Rügen 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 0,00 € 

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Haushaltsstelle:       0,00 € 

über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Haushaltsstelle:  
- MA       

- ME       

0,00 € 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:        0,00 € 
Haushaltsjahr:        0,00 € 

Haushaltsjahr:        0,00 € 

Haushaltsjahr:        0,00 € 

Bemerkungen: 
      

1. stellv. LR 2. stellv. LR FDL 12 FDL 14 FDL 22 

gez. Großklaus   gez. von Mutius gez. Seeck 
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